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Beschlussvorlage
Gemeinde Dorf Mecklenburg

Federführend:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Einreicher:

VO/GV01/2012-0617
öffentlich

27.11.2012
Bürgermeister

Abwägungs- und Satzungsbeschluss über den Bebauungsplanes Nr. 17 
"Photovoltaik- Anlage Dorf Mecklenburg" der Gemeinde Dorf 
Mecklenburg
Beratungsfolge:
Beratung Ö / N Datum Gremium

Ö 21.11.2012 Bauausschuss Dorf Mecklenburg
Ö 10.12.2012 Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg

Beschlussvorschlag:
1. Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes Nr. 17 

„Photovoltaikanlage Dorf Mecklenburg“ vorgebrachten Anregungen von Bürgern 
sowie die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
wurden von der Gemeindevertretung geprüft und untereinander abgewogen.
Es ergeben sich : - zu berücksichtigende Stellungnahmen und

-       teilweise zu berücksichtigende Stellungnahmen 

Das Ergebnis der Prüfung und Abwägung wird als Anlage zum Beschluss 
genommen.

2. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches ( BauGB ) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004, BGBI. I S. 2414 und der Verordnung über die bauliche 
Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung BauNVO) vom 23. Jan. 1990 
(BGBI. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Investitionserleichterungs- und 
Wohnbaulandgesetz vom 22. April 1993 (BGBI. I S. 446) sowie der Verordnung über 
die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990 – PlanzV 90 ) vom 18. Dez. 1990 ( BGBI. I S. 58 ), 
beschließt die Gemeindevertretung den Bebauungsplanes- Nr. 17 
„Photovoltaikanlage Dorf Mecklenburg“ für das Gebiet : Gemarkung Dorf 
Mecklenburg Flur 1, Flurstücke -Nr. 66/1, 66/4 und einer Teilfläche aus 65/2, 
Ortsausgang Dorf Mecklenburg in Richtung Kletzin, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung.

3. Die Begründung wird gebilligt.

Anlage/n:
B-Plan A 3
Ergebnis der Prüfung der Stellungnahmen zum Entwurf
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Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums
Davon besetzte Mandate
Davon anwesend
Davon Ja- Stimmen
Davon Nein- Stimmen
Davon Stimmenthaltungen
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V
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Satzung über den Bebauungsplan Nr. 17

"Photovoltaikanlage Dorf Mecklenburg"
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Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft  66/4z.B.

Umgrenzung von Anlagen, die dem Denkmalschutz unterliegen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes

Bodendenkmal

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche
hier:
L       - Leitungsrecht zu Gunsten des Versorgungsunternehmen
G/F   - Geh- und Fahrrecht zu Gunsten des Versorgungsunternehmen

Flurstücksgrenzen Bestand

Nummer des Flurstückes

Höhe über NHN

Bemaßung in m mit Maßzahl, z.B. 5,00

Böschungen
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6.               
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TEXTLICHE HINWEISE

Altlasten- Bodenschutzproblematik
MITTEILUNGSPFLICHT NACH DEM LANDES-BODENSCHUTZGESETZ
Der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über das Grundstück sowie die weiteren in §4 Abs. 3 und 6 des 
Bundes-Bodenschutzgesetzes genannten Personen sind verpflichtet, konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine schädliche Bodenver-
änderung oder Altlast vorliegt, unverzüglich der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als zuständiger Bodenschutzbehörde 
mitzuteilen. Diese Pflicht gilt bei Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen Einwirkungen auf den Boden und den 
Untergrund zusätzlich auch für die Bauherren und die von ihnen mit der Durchführung dieser Tätigkeiten Beauftragten, Schadensgut-
achter, Sachverständige und Untersuchungsstellen.

Unbelastete Bauabfälle (Bauschutt, Baustellenabfälle, auch aus Abbruch) sind zur Verwertung einer zugelassenen Aufbereitungsanlage 
zuzuführen. Die Verwertung soll bereits auf der Baustelle durch Getrennthaltung von mineralischen, metallischen, hölzernen und sonstigen 
Bauabfällen nach Maßgabe des Entsorgers vorbereitet werden. Nicht verwertbare bzw. schadstoffverunreinigte Materialien sind zu 
separieren und ordnungsgemäß i.d.R. durch einen Fachbetrieb entsorgen zu lassen. 

Bodendenkmale
Bauarbeiten im Bereich des gekennzeichneten Bodendenkmals bedürfen zwingend einer denkmalrechtlichen Genehmigung nach 
§ 7 DSchG M-V. 
Der Beginn der Erdarbeiten ist deshalb der unteren Denkmalschutzbehörde rechtzeitig, und zwar mindestens zwei Wochen vorher
schriftlich und verbindlich anzuzeigen.
Wenn während der Erdarbeiten unvermutet Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist gemäß § 11 DSchG M-V 
die untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis 
zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur- und Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu 
erhalten. Verantwortlich sind hierfür die Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert 
des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.

Artenschutz - Fledermäuse
Vorsorglich unmittelbar vor Beginn der Abrissarbeiten  erneute  Absuche des Gebäudebestandes auf Hinweise zu Fledermausvor-
kommen mit Dokumentation.

Ausbildung der Grundstückszufahrt
Die Zufahrt von der Kreisstraße ist auf einer Länge von 10 m verschleißfest (Beton, Asphalt, Pflaster o.ä.) zu befestigen.

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Art der baulichen Nutzung § 9 (1) Nr. 1 BauGB

Baugebiet
Sonstiges Sondergebiet gem. § 11 BauNVO
Zweckbestimmung: Photovoltaik - Anlage

Art der Nutzung im SO
Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist die Errichtung und der Betrieb einer Photovoltaik-
Anlage zur Umwandlung von Solarenergie in Gleichstrom, der in das öffentliche Netz eingespeist wird, zulässig.
Zulässige Nutzungen sind im Einzelnen: 
               - Photovoltaikmodule
               - Wechselrichterstationen
               - Transformatoren
               - Einzäunungen bis 2,20 m Höhe

Maß zur baulichen Nutzung § 9 (1) Nr. 1 BauGB

Höhe baulicher Anlagen § 18 (1) BauNVO
Als unterer Bezugspunkt der festgesetzten Höhe baulicher Anlagen gilt die vorhandene Geländeoberfläche. Auf- und 
Abträge des Geländes sind nicht zulässig.
Als oberer Bezugspunkt gilt die obere Begrenzungslinie der baulichen Anlagen.

Zulässige Grundfläche §19 Abs. 2 BauNVO
Bei der Ermittlung der zulässigen Grundflächenzahl sind die Grundflächen aller baulicher Anlagen anzurechnen. 
Als anrechenbare Grundfläche der Module gilt die Fläche, die durch die Module überstellt wird.
Eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche ist nicht zulässig.

Niederschlagswasserableitung § 9 (1) Nr. 14 BauGB
Das auf den Modulflächen anfallende Niederschlagswasser ist örtlich zu versickern.

Einsatz von blendfreien Modulen § 9 (1) Nr. 24 BauGB
Im Bereich von mindestens 50 m Breite, gemessen vom befestigten Fahrbahnrand der Kreisstraße, sind nur blendfreie 
PV- Module einzusetzen.

NATURSCHUTZRECHTLICHE  FESTSETZUNGEN

Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB; §1a Abs. 3 BauGB

Die Naturschutzrechtlichen Maßnahmen werden innerhalb des Geltungsbereiches des B-Planes, in dem der Eingriff zu 
erwarten ist, zugeordnet und wie folgt festgesetzt:

Maßnahme M1
Entsiegelung und Rückbau von 1,61 ha versiegelten Flächen mit anschließender Anlage von Extensivgrünland 
innerhalb der festgesetzten Baugrenzen durch nachfolgend beschriebenes Pflegeregime. 

Maßnahme M2
Extensivierung von 1,32 ha Intensivgrünland (Ausgangszustand) durch nachfolgend beschriebenes Pflegeregime.

Für die Maßnahmen M1 und M2 gilt:
Die anschließende Pflege der Grünlandflächen erfolgt unter Beachtung folgender Kriterien:
- kein Pestizideinsatz
- Erstmahd zum Schutz von Bodenbrütern nicht vor dem 31.07. eines jeden Jahres;
  Ausnahme: Streifenmahd direkt verschattender Staudenfluren unmittelbar südseitig der Modulreihen ist ab 15. Juni eines
  jeden Jahres zulässig, sofern hierdurch nicht mehr   als 1/3 der Gesamtfläche betroffen ist. 
- Zur Aushagerung der Fläche ist das Mahdgut in der Regel abzutransportieren.

Die Pflege ist zuvor mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.

Maßnahme M3
Als Ersatzpflanzung für die Rodung von Hybridpappeln sind an der nördlichen Plangebietsgrenze 12 neue Bäume zu
pflanzen und dauerhaft zu erhalten.
Gehölzart:     Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)
Qualität:   16-18 cm Stammumfang 3 x verpflanzt
Innerhalb des Plangebietes sind 12 Einzelbäume zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

Maßnahme M4 (additativ)
Im nördlichen Plangebiet ist im Sinne einer eingriffsbedingten, additiven Kompensationsmaßnahme zugunsten des 
Schutzgutes Tier eine Gehölzneupflanzung vorzusehen.
- Größe der Fläche: 1850 m²
- Folgende Gehölzarten sind zu verwenden:
  . Schlehe (Prunus spinosa)                                  25 %
  . Strauchhasel (Corylus avellana)                        15 %
  . Hundsrose (Rosa canina)                                  15 %
  . Brombeere (Rubus fruticosus)                           10 %
  . Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)              10 %
  . Gew. Schneeball (Viburnum opulus)                  10 %
  . Ein- und Zweigr. Weißdorn (Crataegus spec.)    15 %
- Qualität: 60/100, 2 x verpflanzt, Wurzelware
- Pflanz- und Reihenabstand betragen 1,5 m.
- Gewährleistungspflege 3 Jahre
Die Pflanzung ist mit Wildschutzzaun, Höhe mind. 1,75 m, als Wildverbißschutz zuversehen. 

Die Einfriedung entlang der K37- Bahnhofsstraße und Kletziner Straße ist gestalterisch zu bepflanzen.

Vorsorglicher Artenschutz

Einfriedung
Die Umzäunung des Plangebietes ist für Kleinsäuger bis zu 20 cm über dem Boden durchlässig zu gestalten.

Artenspezifische Bauzeitenregelung zur Vermeidung des Eintritts von Verbotstatbeständen im Sinne vom 
§ 44 BNatSchG

Steinschmätzer
• Umsetzung    des   Steinhaufens   (Fortpflanzungsstätte, s.  Abb. 4  Nr. 14 Fachbeitrag Artenschutz) in den Randbereich
  der geplanten PV-Anlage vor Beginn der Bauarbeiten und außerhalb des Zeitraums 20.04. - 30.06. 

Hausrotschwanz
• Abrissarbeiten außerhalb  des Zeitraums 01.04. - 20.06. 

Gartengrasmücke, Ringeltaube, Fitis, Zilpzalp
• Rodungsarbeiten außerhalb  des Zeitraums 01.02. - 10.07. 

Artenschutz - Reptilien und Insekten
Folgende Maßnahmen werden zur Erhöhung des Habitatpotential auf der Fläche nach Realisierung der Anlage empfohlen:
- Verzicht auf Grasansaat  nach durchgeführter  Entsiegelung sowie Errichtung und Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage 
  (Eiablage Zauneidechse).
- Anlage von zwei Totholzhaufen  (Neuschaffung  Winterquartiere):  Die durch die Rodung von Siedlungsgehölz anfallenden 
  Äste sollen teilweise am Rand des überbaubaren Sondergebietes zu Totholz-Haufen aufgeschichtet werden. Die Haufen 
  sollen in etwa Abmaße von 5 m x 3 m x 1,5 m (L x B x H) haben.
- Anlage von drei Steinhaufen durch Umsetzung des vorhandenen Steinhaufens und Ergänzung mit Feldsteinen
  (mind. 20 cm Durchmesser). Die Haufen sollen Abmaße von ca. 5 m x 3 m x 1,5 m (L x B x H) haben. Die Längsseite muss 
  jeweils südexponiert sein.

Teil A - Planzeichnung, M 1 : 1000

Gemeinde    
Gemarkung   
Flur
                 

Dorf Mecklenburg    
Dorf Mecklenburg   
1
                 

SATZUNG DER GEMEINDE DORF MECKLENBURG

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                     Der Bürgermeister

Der katastermäßige Bestand am ........................ wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lage-
richtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob erfolgte, da die rechts-
verbindliche Flurkarte im Maßstab 1 : ........... vorliegt. Regressansprüche können nicht abgeleitet werden.

Wismar, den                                                                                                              Leiter des Katasteramtes

Die Gemeindevertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie die
Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange am .................  geprüft.
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                     Der Bürgermeister
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Satzung der 
Gemeinde Dorf Mecklenburg
über den Bebauungsplan Nr. 17

"Photovoltaikanlage Dorf Mecklenburg"

Teil B - Textl. Festsetzungen

über den Bebauungsplan Nr. 17 
"Photovoltaikanlage Dorf Mecklenburg"

Die Genehmigung dieser Satzung zum Bebauungsplan, bestehend aus 
Teil A - Planzeichnung und dem Teil B - Textliche Festsetzungen wurde mit Verfügung der zuständigen 
Verwaltungsbehörde  vom ................................ Az.: ..................................mit Nebenbestimmungen und
Hinweisen erteilt.

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                     Der Bürgermeister

Die Satzung über den Bebauungsplan, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und 
Teil B - Textl. Festsetzungen werden hiermit am ..............................ausgefertigt.

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                     Der Bürgermeister

Die Erteilung der Genehmigung der Satzung sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über deren Inhalt Auskunft zu erhalten ist,
sind am .........................durch Veröffentlichung im Amtsblatt ortsüblich bekannt gemacht worden.
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs.1 BauGB) und weiter auf Fälligkeit 
und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 Abs.3 Satz 1 und 2 sowie Abs.4 BauGB) hingewiesen 
worden. Die Satzung über den Bebauungsplan ist mit Ablauf des Erscheinungstages 
der Veröffentlichung am ........................... rechtskräftig geworden. 

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                     Der Bürgermeister

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom ....17.04.2012..................

Das Amt für Raumordnung und Landesplanung ist gemäß §17 Landesplanungsgesetz (LPIG) 
mit Schreiben  vom ..11.06.2012 / ...................... beteiligt worden.
  

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                      Der Bürgermeister

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB ist durchgeführt worden. Der Vorentwurf 
hat in der Zeit vom ....08.06.2012.....bis zum ....09.97.2012....... im Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen
zur öffentlichen Einsichtnahme ausgelegen.

Dorf Mecklenburg                                                                                                             Der Bürgermeister

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt
werden, sind gemäß § 4 Abs.1 BauGB mit Schreiben vom ...11.06.2012...... zur Abgabe einer Stellungnahme
aufgefordert worden.

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                     Der Bürgermeister

Der Bebauungsplan, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und dem Teil B - Textl. Festsetzungen wurden 
am ................... von der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen. 
Die Begründung zum Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung vom ......................
gebilligt.

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                     Der Bürgermeister

Gemeinde Dorf Mecklenburg
Landkreis Nordwestmecklenburg

Art der baulichen Nutzung § 9 (1) Nr. 1  BauGB

§ 11 BauNVOSonstige Sondergebiete 

mit der Zweckbestimmung: Photovoltaik-Anlage

Maß der baulichen Nutzung § 9 (1) Nr. 1 BauGB 
§ 16 BauNVOGrundflächenzahl

Höhe baulicher Anlagen

Baugrenze

Bauweise, Baugrenzen § 9 (1) Nr. 2 BauGB 
§§ 22 u. 23 BauNVO

Verkehrsflächen § 9 (1) Nr. 11 BauGB

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitung § 9 (1) Nr. 13 und (6) BauGB

Ein- und Ausfahrt

unterirdisch hier:   MS - Mittelspannungskabel
                                  NS - Niederspannungskabel
                                  DN 100 AZ - Wasserversorgungsleitung 

Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen und Flächen
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne 
des Naturschutzrechtes

BiotopB

§ 9 (1) Nr. 20, 25 und 
(6) BauGB

RechtsgrundlagenErläuterungPlanzeichen

Festsetzungen

Stadterhaltung und Denkmalpflege § 9 (6) BauGB

Anpflanzen von Bäumen

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die 
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Sonstige Planzeichen:

§ 9 (7) BauGB

§ 9 (1) 21
und (6) BauGB

L ; G/F

Planzeichenerklärung
ErläuterungPlanzeichen Rechtsgrundlagen

FestsetzungenI.

II. Darstellung ohne Normcharakter

ErläuterungPlanzeichen

vorhandene Gebäude und baul. Anlagen

Regional und überregional touristische Radwege

- Radrundweg "Westlicher Backstein Rundweg"
- Radrundweg "Mecklenburgischer Seenrundweg"

- Radrundweg "Residenzstädte Rundweg"

BD

M2

Erhalten  von Bäumen, geschützter Baum gem. § 18 NatSchAG M-V
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Präambel:
Aufgrund 
- des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 23. 09. 2004 
  (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des „Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes 
  bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden vom 22.07.2011“ (BGBl. I S. 1509)
  sowie 
- der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) vom 
  23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Investitionserleichterungs- 
  und Wohnbaulandgesetztes vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466)
- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichen-
  verordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 2 
  des „Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden
  vom 22.07.2011“ (BGBl. I S. 1509)
wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom ................................ und mit Genehmigung
der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburgs vom ............................ folgende Satzung der Gemeinde
Dorf Mecklenburg über den Bebauungsplan Nr. 17 "Photovoltaikanlage Dorf Mecklenburg" für das Gebiet 
Gemarkung Dorf Mecklenburg, Flur 1, Flurstücke 66/1 und 66/4
bestehend aus Teil A - Planzeichnung, Teil B - Textl.Festsetzungen erlassen.

Verfahrensvermerke:

Die Gemeindevertretung hat am ..04.09.2012....... den Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung 
gebilligt und gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zur öffentlichen Auslegung bestimmt.

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                     Der Bürgermeister

Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt werden, sind mit Schreiben vom ..08.10.2012.................  über die öffentliche Auslegung informiert 
und gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe  einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                     Der Bürgermeister

Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und
Teil B - Textl. Festsetzungen sowie die Begründung, haben in der Zeit vom .08.10.2012........ bis zum 
...09.11.2012......... während der Dienststunden im Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, Bauamt, 
nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit den Hinweisen, 
- welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
- dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift 
  vorgebracht werden können,
- dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die Satzung 
  unberücksichtigt bleiben können und
- das ein Antrag nach §47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen 
  geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend 
  gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können, 
am ...26.09.2012............... durch Veröffentlichung im Amtsblatt ortsüblich bekanntgemacht worden.

Dorf Mecklenburg, den                                                                                                     Der Bürgermeister
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Gemeinde Dorf Mecklenburg 

 

B-Plan Nr. 17 –  
„Photovoltaikanlage Dorf Mecklenburg“  

 
 

Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf 
 
 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 

 

 

 

 



B-Plan Nr. 17 „Photovoltaikanlage Dorf Mecklenburg“ der Gemeinde Dorf Mecklenburg - Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf  
 Stellungnahme von     Prüfung und Abwägung 

Seite 2 

01
 

La
nd

kr
ei

s 
N

or
dw

es
tm

ec
kl

en
bu

rg
 

 

 



B-Plan Nr. 17 „Photovoltaikanlage Dorf Mecklenburg“ der Gemeinde Dorf Mecklenburg - Ergebnis der Prüfung und Abwägung eingegangener Stellungnahmen zum Entwurf  
 Stellungnahme von     Prüfung und Abwägung 

Seite 3 

01
 

La
nd

kr
ei

s 
N

or
dw

es
tm

ec
kl

en
bu

rg
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken  
Die Hinweise zum Vorentwurf wurden berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet und die Begründung entsprechend ergänzt. 
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Dem Hinweis wird gefolgt, die Textpassage entsprechend geändert.  
 
 
Die Bezeichnung Grünland wird in Vegetationsfläche geändert. 
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Die Abbildung enthält das entsprechende Rundschreiben an die UNBn in kopierter, unveränderter Form. Eine 
davon abweichende Variante ist nach intensiver Recherche im Datenportal des LUNG und des Ministeriums  
als Download nicht auffindbar. Insofern wird an der verfügbaren Quelle festgehalten 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. Die textlichen Festsetzungen werden vollständig in den B-Plan übernommen. 
 
 
 
 
 
Dem Hinweis wird gefolgt, der Ausschluss der Überschreitung der GRZ um 50 % wird textlich festgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dem Hinweis wird gefolgt, die Eingriffsermittlung wird entsprechend geändert. 

 
 
 
 

Dem Hinweis wird gefolgt, der Kompensationswert entsprechend geändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Hinweis wird beachtet. Zur Richtigstellung wird die „Entwicklung durch natürliche Sukzession“ aus der 
Festsetzung genommen. Für die Entwicklung zum Extensivgrünland wird das entsprechende Pflegeregime 
festgesetzt. 
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Dem Hinweis wird gefolgt. Auf Grundlage der Vermessung wird eine Übersicht erstellt, die eine 
Identifizierung der gesetzlich geschützten Bäume ermöglicht. Für die Bemessung des Eingriffs ist dagegen 
die im UB zitierte Tabelle des Baumschutzkompensationserlasses maßgeblich, der jedoch eine andere 
Klassifizierung der Stammumfänge vornimmt, als das BNatSchG im Hinblick auf den Einzelbaumschutz. 
Berücksichtigt sind demzufolge im B-Plan bereits alle kompensationspflichtigen Einzelbaumentfernungen, es 
fehlte lediglich die Unterteilung in geschützte und nicht geschützte Einzelbäume. 
 
 
 
 
 
Dem Hinweis wird teilweise gefolgt. Eine Überarbeitung des AFB erfolgt indes nicht. Die vorgenommene 
Potenzialabschätzung wird im Zusammenhang mit einschlägigen Studien zu Freiflächen-PV-Anlagen 
(Anhang 1 zum Artenschutz) hinsichtlich Detaillierungsgrad und Umfang der Umweltprüfung als ausreichend 
erachtet, zumal sich – die vorgenannten Unterlagen berücksichtigend – nach Umsetzung der Planinhalte die 
Lebensbedingungen und Lebensraumpotenziale insbesondere für Reptilien und Insekten nicht 
verschlechtern, sondern voraussichtlich, wie im AFB begründet, tendenziell sogar verbessern können.  
Zur Erhöhung des Habitatpotentials wird die Anlage von 3 Steinhaufen und 2 Totholzhaufen und den 
Verzicht auf Grasansaat in den entsiegelten Bereichen festgesetzt. 
Für den Juchtenkäfer (Eremit) existieren im Plangebiet keine geeigneten, d.h. vermullten Bäume. Innerhalb 
der zu überbauenden Fläche existieren ausschließlich jüngere, baumhöhlen- und mulmfreie Gehölze 
(überwiegend Spitz- / Bergahorn, Weide, vgl. Umweltbericht S. 12ff). Die im Eingangsbereich vorhandenen 
Hybridpappeln können auf Grundlage der Lebensraumerfassung ebenfalls als baumhöhlen- und mulmfrei 
eingestuft werden. Das Lebensraumpotenzial für den Eremiten ist im Plangebiet als sehr gering einzustufen. 
Es kann ebenfalls auf Grundlage der Lebensraumerfassung zudem die Aussage getroffen werden, dass die 
Gemeinde Nachtkerze (Oenothera biennis) im Plangebiet nicht, sofern übersehen allenfalls selten in 
Einzelexemplaren auftritt. Die Gemeine Nachtkerze tritt in M-V in der Regel innerhalb von ruderalisierten 
Sandmagerrasen sowie Staudenfluren trockenwarmer Standorte auf. Sie bevorzugt sandig-durchlässige, 
nährstoffarme, aber kalkreichere Böden an geschützten Standorten – Bedingungen, die im Plangebiet 
insbesondere im überbaubaren Bereich nicht gegeben sind. Hier dominieren nährstoffreiche Böden, 
verdichtete, aufgeschüttete Substrate bzw. vollversiegelte Flächen. Es ist möglich, dass die Art nach 
Entsiegelung und Inbetriebnahme der PV-Module infolge des Mahdmanagements und des Verzichts auf 
Ansaat auf den entsiegelten Flächen ansiedelt und verbreitet, die Standortbedingungen hierfür werden 
jedenfalls nach Umsetzung der Planinhalte besser sein als momentan. Auch die für den Nacht-
kerzenschwärmer ebenfalls wichtigen Nahrungspflanzen Zottiges Weidenröschen (Epilobium hirsutum), 
Kleinblütiges Weidenröschen (Epilobium parviflorum) treten im Plangebiet nicht auf, sie bevorzugen deutlich 
feuchtere Standorte in Gewässermähe. Auch das Schlagfluren kennzeichnende Schmalblättrige 
Weidenröschen (E. angustifolium) ist im Gebiet nicht vertreten – diese Art ist überdies für den 
Nachtkerzenschwärmer eher unbedeutend.   
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Aus immissionschutzrechtl. Sicht keine Hinweise oder Anregungen 
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Die Kostenübernahme durch den Vorhabenträger wird im städtebaulichen Vertrag 
geregelt. 
 
 
 
 
 
 
Keine Einwände 
 
 
Der Hinweis wird beachtet und in die Begründung aufgenommen.  
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Keine Bedenken 
 
 
 
 
Keine Einwände oder Hinweise 
 
Keine Einwände 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zum Planverfahren werden beachtet. 
 
Die Rechtsbezüge für Nr. 3 und 5 werden ergänzt. Die Festsetzung 4 wird als Hinweis 
vermerkt. Die Festsetzung 6 wird in die naturschutzrechtlichen Festsetzungen 
aufgenommen. 
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Keine Bedenken und Anregungen 
 
Hinweis: Das Gelände ist für eine landwirtschaftliche Nutzung ungeeignet. Es handelt  
sich eindeutig um eine Konversionsfläche. 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Bedenken und Anregungen 
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Keine Betroffenheit 
 
 
 
Keine Bedenken, da keine Betroffenheit 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet und in die Begründung aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Aus Stellungnahme vom 16.07.2012 

 
 
Der Hinweis wurde in die Begründung aufgenommen.  
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  Zum Zeitpunkt der Prüfung lag noch keine Stellungnahme vor. 
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Die Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege wurden im Plan berücksichtigt. 
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Keine Festpunkte 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Aus verkehrlicher und straßenbaulicher Sicht keine Bedenken 
 
Keine Betroffenheit 
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Zustimmung  -  da keine Betroffenheit 
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  Zum Zeitpunkt der Prüfung lag noch keine Stellungnahme vor. 
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Keine Bedenken 
 
 
Der Leitungsbestand wurde bereits in dem B-Plan-Entwurf gekennzeichnet. 
 
Die Allgemeinen Hinweise sind Bestandteil der Begründung.  
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  Zum Zeitpunkt der Prüfung lag noch keine Stellungnahme vor. 
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Keine Betroffenheit 
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Keine Einwände – da keine Betroffenheit 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
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Nachbargemeinden 
 

Von den 7 Nachbargemeinden  

1. Hansestadt Wismar 
2. Lübow 
3. Hohen Viecheln 
4. Bad Kleinen 
5. Groß Stieten 
6. Bobitz 
7. Metelsdorf 

haben zum Zeitpunkt der Prüfung …zwei…... Gemeinden eine Stellungnahme abgegeben. 
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Keine Hinweise oder Bedenken 
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Zustimmung 
 
Die Belange der Hansestadt Wismar werden nicht berührt. 
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Bürgerbeteiligung - Öffentliche Auslegung vom 08.10.2012 – 09.11.2012 
 

Während der öffentlichen Auslegung wurden von den Bürgern folgende Stellungnahmen abgegeben. 
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Die Anregungen und Hinweise werden wie folgt berücksichtigt: 
 
 
 
Der Regionale Radwanderweg R23 – entspricht dem Elbe-Ostsee-Radweg. Die Bezeichnung wird in der 
Planung entsprechend ergänzt. 
 
Da die Moduloberflächen die Strahlungsenergie zum größten Teil adsorbieren treten 
keine relevanten Spiegel- bzw. Blendeffekte auf. Die Reflexblendungen sind auf den Nahbereich der Anlage 
(wenige Dezimeter) beschränkt. Daher besteht keine Not- 
wendigkeit die gesamte Anlage mit blendfreien Modulen auszustatten. 
Der Einsatz blendfreier Module erfolgt ausschließlich im 50m Bereich zu den Verkehrs-flächen um eine 
eventuelle Gefährdungssituation für den Straßenverkehr auf  
der K 37 auszuschließen.  
Auch bei Errichtung der PV-Anlage in Karow kommen nur im 50 m-Bereich zur Bundesstraße blendfreie  
Module zum Einsatz. 
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Es ist nicht beabsichtigt, im Bebauungsplan den Einsatz firmenspezifischer Bauprodukte festzusetzen. Die 
Beschreibung der Einzelkomponenten ist somit nur beispielhaft. Da in der Vorhabenbeschreibung erwähnt,  
wird die Produktinformation des Solarherstellers CanadianSolar der Begründung als Anlage beigefügt.  
 
Zu 4. Es wird auf die Ausführungen im Fachbeitrag Artenschutz, S. 15 verwiesen: „Der im Plangebiet 
vorhandene Gebäudebestand ist frei von Wochenstuben und weist infolge fehlender Frostfreiheit keine 
Eignung als Winterquartier auf. Nicht gänzlich auszuschließen ist die vereinzelte Nutzung von Fugen am 
Gebäude als (vorübergehendes) Sommerquartier für Einzelgänger (weder Fortpflanzungs-, noch Ruhestätte 
im Sinne von § 44 BNatSchG), insbesondere nach Wochenstubenauflösung. Der Gebäudebestand der 
unmittelbar angrenzenden Ortslage Dorf Mecklenburg bietet diesbezüglich jedoch in ausreichender Form 
geeignete Ausweichmöglichkeiten.“ Die Fläche selbst sowie die angrenzenden Freiflächen und Hausgärten 
bieten Fledermäusen ein gutes Nahrungsangebot in unmittelbarer Nähe zu Quartieren, die überwiegend in 
der Dorflage selbst, nicht aber im Plangebiet zu erwarten sind (vgl. AFB S. 14 f.). Die Beobachtungen von 
Herrn Dr. Brinker bestätigen die Funktion als Nahrungsfläche, die sich als solche nach Errichtung einer PV-
Anlage durch das festgesetzte Pflegemanagement ausgehend vom Status Quo erhöhen lässt. Zur Sicherheit 
sind alle Gebäude vor Abriss erneut auf Fledermausvorkommen (= Quartiere) abzusuchen, um 
Verbotstatbestände im Sinne von § 44 BNatSchG, hier insb. die Tötung von Individuen durch Abrissarbeiten, 
möglichst sicher ausschließen zu können. Auf Grundlage der bereits erfolgten und fotografisch 
dokumentierten Begehung ist das Vorhandensein von diesbezüglich bedeutenden Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten auszuschließen. Die Gebäude selbst gaben Anlass, sich mit dem Thema Fledermäuse zu 
beschäftigen, insofern deckt sich diese Begebenheit mit dem Hinweis von Dr. Brinker, wo sich im Plangebiet 
Hinweise auf Fledermäuse ergeben können. Das erneute Absuchen von Gebäuden vor Abriss ist eine 
praxisbewährte, von der für den Artenschutz zuständigen Unteren Naturschutzbehörde empfohlene 
Vorsorgemaßnahme. 
 
Zu 5. Der „Verzicht auf Grasansaat nach durchgeführter Entsiegelung sowie Errichtung und Inbetriebnahme 
der Photovoltaikanlage (Eiablage Zauneidechse)“ ist eine artenschutzfachliche Empfehlung, die in die 
textlichen Festsetzungen übernommen wurde. Die „Anlage“ von Extensiv-Grünland muss nicht zwingend 
über Ansaat erfolgen, sondern kann, wie im vorliegenden Fall empfohlen, auch (nach Entsiegelung) durch 
ein entsprechendes Pflegemanagement erfolgen. Infolge dessen wird sich auf der Fläche, wie im 
Umweltbericht beschrieben, zunächst eine Ruderalflur ausbreiten, die durch Mahd und Aushagerung zu 
einer artenreichen Frischwiese entwickelt werden kann. Zur Vermeidung von Missverständnissen wird der 
Hinweis insofern berücksichtigt, als dass das Wort „Anlage“ durch „Entwicklung“ ersetzt wird. 
 
Zu 6. Der Vorhabenträger hat sich im Städtebaulichen Vertrag gegenüber der Gemeinde verpflichtet, eine 
Betreibergesellschaft mit Sitz in der Gemeinde Dorf Mecklenburg zu gründen. Somit wird sichergestellt, dass 
der Standortgemeinde auch die ihr gesetzlich zustehende Gewerbesteuer zufließt.  
Der Vorhabenträger hat sich hierzu auf Nachfrage wie folgt geäußert: 
Es muss klar gestellt werden, dass die PV-Kraftwerker (PVK) als Verfahrensträger und Projektentwickler im 
Bauleitverfahren auftreten und nicht als Investor. Die PVK handelt vielmehr im Auftrag eines Investors. Die 
Berechnung eines Ertragsausfalls durch Verschattung wegen Baumbestands gehört zu den Aufgaben der 
PVK und stellt lediglich einen prozentualen Anteil nicht aber einen absoluten Betrag dar. 
Der Investor ist der PVK ggü. nicht zur Offenlegung seiner internen wirtschaftlichen Daten verpflichtet. Daher 
hat die PVK hierüber auch keine Kenntnis und diese Daten sind wohl auch individuell sehr unterschiedlich. 
Grundsätzlich kann aber festgestellt werden, das PV-Anlagen einer Gewinnerzielungsabsicht unterliegen, sie 
sind gewerbliche Anlagen und unterliegen demnach auch der Gewerbesteuer. Nach üblicher und 
wahrscheinlicher Berechnung werden zu versteuernde Gewinne spätestens ab dem 5 Betriebsjahr erzielt. 
Nach neuestem Erlass des Bundesfinanzministeriums wird die Frage der Aufteilung der Gewerbesteuer auf 
die Analgenstandortgemeinde und die Betreiberstandortgemeinde nun genauso geregelt, wie das bereits 
länger in der Windkraft gemacht wird. Das bedeutet, mind. 70% der anfallenden Gewerbesteuer wird in der 
Standortgemeinde der PV-Anlage veranlagt. 
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Zu den Bemerkungen und Fragen wird wie folgt Stellung genommen: 
 
 
 
Standardisiertes Zeichen der Vermessung für vorhandene Schächte 
 
Standardisiertes Zeichen der Vermessung für alle vorhandene Bäume, auch wenn sie nicht nach  
§ 18 NatSchG M-V geschützt sind. 
 
Ein größerer Abstand ist nicht vorgesehen. Es steht dem Investor jedoch frei, darüber hinaus blendfreie  
Module einzusetzen 
 
„In der Umgangssprache werden Flächen, die früher genutzt und seither über einen längeren Zeitraum sich  
selbst überlassen wurden, als Sukzessionsflächen bezeichnet.“  
Da das Extensivgrünland erst durch ein Pflegemanagement entsteht, wird die Bezeichnung Sukzession 
gestrichen. 
Die Maßnahmen zur Pflege und Bewirtschaftung werden im Plan festgesetzt. 
Die Einhaltung der Festsetzung obliegt dem Vorhabenträger, wozu er sich im städtebaulichen verpflichtet. 
 
Eine Nutzung des Teiches als Löschwasserteich ist nicht vorgesehen. Aus brandschutztechnischer Sicht 
gibt es keine Forderungen zur Löschwasserbereitstellung für die PV-Anlage. 
 
 
Die Maßnahme zum Artenschutz-Reptilien sind zwar eine Empfehlung werden aber zur Erhöhung des 
Habitatpotentials festgesetzt.  
 
 
Soll bedeuten, dass die Solarmodule Gleichstrom erzeugen. Der Gleichstrom wird in Wechselstrom 
umgewandelt (Wechselrichter) und in das öffentliche Netz eingespeist. Die Aussage in der Begründung wird 
entsprechend verallgemeinert. 
 
Der 50 m Bereich beginnt ab vorhandener befestigter Fahrbahnkante der Kreisstraße.  
 
Baugrenze und Zaun müssen nicht identisch sein. Üblicherweise wird der Zaun auf die Grundstücksgrenze 
gesetzt. Die Baugrenze verläuft in einem Abstand von 4 m bzw. 10 m von der Grundstücksgrenze entfernt. 
Grundstücksgrenze ist gleichzeitig Grenze des Plangeltungsbereiches. 
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Auf Grund aktueller rechtlicher Vorgaben gemäß dem neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz und Landesbodenschutzgesetz erfolgt 
eine redaktionelle Überarbeitung der Begründung unter Punkt 8. Hiernach beseht eine Mitteilungspflicht für den Grundstücks-
eigentümer und den Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück beim Verdacht auf schädliche Boden- 
veränderungen und/oder Altlasten. 
 
 
Hier wird auf die Nutzung der Fläche und nicht auf die Pflege der Fläche Bezug genommen. 
 
Das EEG ist ein Bundesgesetz und unterliegt keiner Geheimhaltung. Das Plangebiet ist eine Konversionsfläche und erfüllt  
somit die Voraussetzungen des EEG. Der Vergütungsanspruch ist an weitere Voraus-setzungen gebunden, die im EEG 
nachzulesen sind wie z.B. Leistung der PV-Anlage, Zeitpunkt der Inbetriebnahme, Anzahl der Anlagen in einer Gemeinde. 
 
6,7 ha ist die Flächengröße des gesamten Plangebietes 
 
Die Grundflächenzahl beschreibt das Verhältnis der überbaubaren Fläche zur Grundstücksfläche (hier Plangebietsfläche). Sie 
berücksichtigt die geplante Nutzung und ist eine Festsetzung des B-Planes. Die Aufstellung des B-Planes erfolgt durch die 
Gemeinde. 
 
Die Feststellung ist eine Bewertung aus dem gutachterlichen Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg 2008. 
 
 
Das Plangebiet ist eine Konversionsfläche mit umfangreichen nicht mehr genutzten Gebäuden und baulichen Anlagen. Somit 
kann die Schutzwürdigkeit des Bodens nicht sehr hoch sein. 
Die vorhandene Versiegelungsfläche beträgt ca. 1,6 ha. 
 
Wenige Dezimeter heißt, dass sich Reflexblendungen auf den absoluten Nahbereich der Moduloberfläche beschränken.  
 
Straßenorientiert soll heißen, das das Wohngrundstück vom Moidentiner Weg aus erschlossen ist und sich die Gebäude  
dahin orientieren. Zwischen der Wohnbebauung und dem Kletziner Weg befindet sich die private Garten- und Grünfläche.  
Die vorhandene intensive Eingrünung entlang des Kletziner Weges verhindert die Sichtbeziehung zur PV-Anlage 
 
Das Plangebiet umfasst im Wesentlichen 2 zwei Bereiche (Flächen): 
- 1. Fläche – betrifft die ehemalige Kälbermastanlage – die einst landwirtschaftlich intensiv genutzt wurde und seit Jahren 
nicht mehr genutzt wird und somit eine Konversionsfläche darstellt. 
- 2. Fläche – betrifft den östlichen Grundstücksbereich, der zur Zeit als Intensivgrünland genutzt wird. 
 
Die Wertung im Umweltbericht stellt fest, dass die optischen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch die PV-Anlage 
hinter denen des derzeitigen Zustandes zurück bleiben werden. Diese Bewertung ist vorhabenbezogen und kann an anderen 
Standorten z.B. an Hanglagen anders aussehen. 
 
Der im Plangebiet vorhandene Gebäudebestand ist frei von Wochenstuben und weist infolge fehlender Frostfreiheit keine 
Eignung als Winterquartier auf. Nicht gänzlich auszuschließen ist die vereinzelte Nutzung von Fugen am Gebäude als 
(vorübergehendes) Sommerquartier für Einzelgänger (weder Fortpflanzungs-, noch Ruhestätte im Sinne von § 44 BNatSchG), 
insbesondere nach Wochenstubenauflösung. Der Gebäudebestand der unmittelbar angrenzenden Ortslage Dorf Mecklenburg 
bietet diesbezüglich jedoch in ausreichender Form geeignete Ausweichmöglichkeiten. Die Fläche selbst sowie die  
angrenzenden Freiflächen und Hausgärten bieten Fledermäusen ein gutes Nahrungsangebot in unmittelbarer Nähe zu 
Quartieren, die überwiegend in der Dorflage selbst, nicht aber im Plangebiet zu erwarten sind.  
 
Die Maßnahme zum Artenschutz-Reptilien sind zwar eine Empfehlung werden aber zur Erhöhung des 
Habitatpotentials festgesetzt.  
 
Die Einhaltung der Festsetzung obliegt dem Vorhabenträger, wozu er sich im städtebaulichen verpflichtet. 
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Die Einhaltung der Festsetzung obliegt dem Vorhabenträger, wozu er sich im städtebaulichen verpflichtet. 
 
 
….da beide Bebauungspläne durch die Gemeinde Dorf Mecklenburg aufgestellt werden. 
 
 
 
Es kommen dezentrale Wechselrichter zum Einsatz, die an den Modulgestellen befestigt werden. 
 
 
 
 
Der Anschlusspunkt ist vor Ort im Plangebiet am vorhandenen Trafo. 
 
Es ist nicht beabsichtigt, im Bebauungsplan den Einsatz firmenspezifischer Bauprodukte festzusetzen. Die 
Beschreibung der Einzelkomponenten ist somit nur beispielhaft. Da in der Vorhabenbeschreibung erwähnt,  
wird die Produktinformation des Solarherstellers CanadianSolar der Begründung als Anlage beigefügt.  
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